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DIE BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
KREDITINSTITUTE IM EURO-MASSENZAHLUNGSVERKEHR DURCH 

DIE ZENTRALBANKEN 

GRUNDSATZERKLÄRUNG 

1. Gemäß Artikel 105 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) 

und Artikel 3.1 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 

Zentralbank (Satzung) besteht eine der Hauptaufgaben des Eurosystems darin, das reibungslose 

Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. Nach Artikel 22 der Satzung kann das Eurosystem 

Einrichtungen zur Verfügung stellen, um effiziente und zuverlässige Verrechnungs- und Zahlungssysteme 

zu gewährleisten. 

2. In Übereinstimmung mit dem Vertrag können daher einzelne nationale Zentralbanken (NZBen) 

des Eurosystems Kreditinstituten Abwicklungseinrichtungen im Euro-Massenzahlungsverkehr zur 

Verfügung stellen, sei es durch Teilnahme an privat betriebenen Massenzahlungssystemen oder als 

Betreiber ihrer eigenen Massenzahlungssysteme, um zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit der 

Zahlungssysteme im Euro-Währungsgebiet beizutragen.  Die NZBen können außerdem – je nach den 

spezifischen Gegebenheiten auf nationaler Ebene – den Zugang zu Zahlungssystemen für alle 

Kreditinstitute erleichtern. 

3. Das Eurosystem tritt nachdrücklich für die Schaffung eines einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraums (SEPA) ein. In diesem Zusammenhang erkennt es den Wettbewerb als ein 

wichtiges Instrument zum Erreichen dieses Zieles an. Die NZBen, die den Kreditinstituten 

Dienstleistungen im Massenzahlungsverkehr zur Verfügung stellen, tragen daher den Anforderungen 

sowie dem wettbewerbsintensiven Umfeld des Marktes (einschließlich der Kostendeckung) Rechnung, 

um Wettbewerbsverzerrungen und eine Verdrängung von Marktinitiativen zu vermeiden.  

4. Die NZBen des Europäischen Systems der Zentralbanken, die nicht dem Eurosystem 

angehören, haben dieser Grundsatzerklärung zugestimmt. 
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